
Gemeinde Graben - Rathausplatz l - 86836 Graben

BEKANNTMACHUNG

10. Änderung des Flächennutzungsplanes Graben
Bekanntmachung der erneuten öffentlichen Auslegung gemäß §§ 3 Abs. 2 und 4 a Abs. 3 BauGB

Der Entwurf der Flächennutzungsplanänderung wurde nach dem Verfahren gemäß § 3 Abs. 2
BauGB nochmals geändert. Die Bilanz der Wohnbauflächen, die im Osten des Hauptortes in der
Lärmschutzzone C geschaffen werden sollen und der Flächen, die im Norden und Süden des Ortes
dafür entnommen werden, wurde konkretisiert, die Einbindung der neuen und künftigen Ortsrän-
der in die Landschaft wurde ergänzt.

Der Gemeinderat Graben hat in der Sitzung vom 04. 03. 2020 den vom Architekturbüro Steinba-
cher-Consult, Neusäß, angepassten Entwurf der 10. Änderung des Flächennutzungsplanes in der
Fassung vom 04. 03. 2020 gebilligt. Gemäß § 4 a Abs. 3 BauGB wird die Dauer der Auslegung ange-
messen verkürzt und darauf hingewiesen, dass nur zu den geänderten oder ergänzten Teilen Stel-
lungnahmen abgegeben werden können.

Die Flächennutzungsplanänderung mit Begründung, Umweltbericht und integriertem Landschafts-
plan liegt in der Zeit vom

01. 04. 2020 bis 17. 04. 2020

im Rathaus der Gemeinde Graben, Rathausplatz l, 86836 Graben während der allgemeinen Öff-
nungszeiten (Montag bis Freitag 8. 00 Uhr bis 12. 00 Uhr, Dienstag 15. 00 Uhr bis 18. 00 Uhr und
Donnerstag 15.00 Uhr bis 17.00 Uhr) erneut zu jedermanns Einsichtnahme aus.

Wegen der Corona-Krise ist der Zugang in das Rathaus beschränkt. Die Einsichtnahme wird je-
doch auf Wunsch ermöglicht (telefonische Anfrage oder Anfrage an der Sprechanlage).

Während dieser Auslegungsfrist können Anregungen zu der Planung mündlich, schriftlich oder zur
Niederschrift im Rathaus zu den oben angegebenen Auslegungszeiten vorgebracht werden. Nicht
fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über den Bebauungs-
plan unberücksichtigt bleiben (§ 4a Abs. 6 BauGB).

Graben, den 23.03.2020
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l. Bürgermeister
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Bekanntmachun svermerk

Ortsübliche Bekanntmachung gemäß § 37 Gescho Gemeinderat Graben
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